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Mie cìîe Taubstummenanstalt in Gerunclen bei Siclers
(Ist. Mallis) entstanâen ist«

Durch Staatsbeschluß vom 24. April 1894 wurde die

Taubstummenanstalt in Gerunden (französisch: Göronde) ins Leben gerufen.
Der hohe Staatsrat hatte bereits den Weg zur Errichtung der

Taubstummenanstalt geebnet, indem er unterm 1. Februar 1894 mit der

Generaloberin der wohlehrwürdigen Schwestern vom hl. Kreuze in Jngen-
bohl und unterm 15. März 1894 mit dem bischöflichen Ordinariate (Geistlicher

Vorsteher) der Diözese (Kirchengemeinde) Sitten Verträge abgeschlossen

hatte.

Die Taukslummenanstatt in OernndenAWalris).^

Vermittelst erstern Vertrages wurden Leitung und Verwaltung dieser

Anstalt anvertraut, während der Staat die Wiederherstelluugsarbeiten an
den Gebäulichkeiten in Gerunden übernahm.

Vermittelst des zweiten Vertrages wurde vom hochwst. Bischöfe, als
Verwalter des Diözesanseminars, dem Staate Wallis auf ewige Zeiten,
d. h. solange die fragliche Anstalt oder ein derartiges philanthropisches
(menschenfreundlich) Werk dort existiert, die unentgeltliche Benützung der

Gebäulichkeiten und Plätze des ehemaligen Klosters und Seminars auf
Geruuden bei Siders eingeräumt.

Die Instandsetzung der Gebäulichkeiten, die Ausbesserungen, Reparaturen,

Vergrößerung der Gebäude, Erstellung von hydraulischen Maschinen

für die Wasserzufuhr auf Gerunden, Einrichtung der elektrischen Beleuchtung

der Anstalt, Anschaffung, Vermehrung und Unterhalt des sämtlichen
Mobiliars stellten an den Staat bedeutende Anforderungen.



— 171 —

Seit 1894 bis Ende 1906 hatte der Staat Wallis zu diesem Zweck

verausgabt die Summe von Fr. 97,406. 90.

Rechnen wir zu dieser Summe die Halste Kostgeld au 395
Taubstumme, welches Kostgeld der Staat zu bezahlen sreiwillig übernommen
hat, nämlich Fr. 59,068. 70 und fügen wir noch die Summe von Fr. 4,858.50
bei, die in der letztjährigen Rechnung über den Fonds der Taubstummenanstalt

als Saldo auf neue Rechnung vorgetragen wurde und die im
Jahre l907 hauptsächlich zur Restauration des historisch und architektonisch

hochinteressanten Kunstdenkmals der Kapelle von Gerunden verwendet

wird, so kommen nur zu der respektablen Tvtalausgabe des Staates Wallis
von Fr. 161,334.10.

Am 1. Oktober 1894 wurde die Anstalt eröffnet mit 23 Schülern. Gegenwärtig

befinden sich daselbst 56 Schüler, welche in folgende Kurse verteilt sind:
22 Schüler im Entwicklungskurs, 2 Jahre
22 „ „ Unterkurs, 2 „

5 „ „ Mittelkurs 2 „
5 „ Oberkurs 2 „
2 „ „ Professionalkurs 2

56 Schüler 10 Jahre
Seit 3 Jahren besitzt die Anstalt eine Arbeitsschule fürKnaben und Mädchen.

Erstere erhalten Unterricht in der Schreinerei, Schusterei oder Feldarbeit. Letztere
werden in allen weiblichen Handarbeiten unterrichtet. In den 8 ersten Schuljahren

werden hiezu 2 Stunden per Tag und 1 Tag per Woche verwendet.

In den 2 letzten Jahren treten die Schüler in die Werkstätte ein,
wenn sie das Handwerk lernen wollen und verwenden 4 Tage für das

Handwerk und 2 Tage für die Schule (Professionalkurs).
Während der Primarschulzeit wird das allgemeine Programm

der Primärschulen befolgt. Rechnen, Aufsatz, Buchhaltung und Zeichnen
sind die vorgeschriebenen Fächer des Professionalkurses.

Im letzten Schuljahr wurde noch ein Haushaltungskurs gegründet

für die Mädchen. Er wurde von 11 Schülerinnen besucht, 6 deutschen

und 5 französischen. Das Schlußexamen fiel zur allgemeinen Befriedigung
aus. Die Kinder wurden in folgenden Fächern geprüft: Garten, Küche,

Wäsche, Bügeln, Flicken, Nähen, Zuschneiden und Haushaltungskunde.
Das Kostgeld beträgt 1 Fr. per Tag. Der Staat bezahlt gegenwärtig

40 Kindern die Hälfte des Kostgeldes und das übrige wird von den Eltern
oder von Wohltätern bestritten.

Möchte doch allen armen Taubstummen das Glück verschafft werden,
in einer Anstalt Unterricht und Erziehung zu genießen.

(Nach einem Bericht des „Walliser Boten" und nach einer freundlichen, handschriftlichen

Mitteilung der Vorsteherin Schwester Bernalda bearbeitet von E. S.)
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